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B e r 1 

de3 Finanzausschusses 

über den Geset22sbes uß des Nati~nalrates vorn 2. Juni 1977 betreffend 

ein Bundesgesst~, _ BEwer~u~gsgesetz 1955, d~~ Grundsteuer-

gesetz 1955, ~~2 Ei setz 1972, das Gewerbesteuergesetz 

1953, das Faillilienlastenausgl sgcsetz 1967 und die Bundes 

ordnung geändert werden (Abgabenän~erungsgesetz 1977) 

Der ~; s -L. uB des Nationalrates sieht 

folgende Ände:c' 

'- [;as feststellungsbescheiden " , ~ J 2\1JeLLS 

festste u; ]szeitpunkt soll 

sge.set~z nicht mehr in SonderJesetzen geregelt 

iiverden. 

VornahIl;2 einer Abgrenzuncj t lm ~_evlei.t. innerhalb eines land- uL~l 

::. ümsätze aus zugekauft.en Erz,c~J:; 

l1lSSeTl vo:::."genCl1UClen 'itlerden kö:n.nen bzw. ab vJann ein Gewerbe·' 

betrieb vorliegt. 

- Neu.regelung von Besti:mmungen über die Hauptfests'l:elluE9 der 

Einheitswerte des land- und fcrstwirtschaftlichen Vermögens: 

Verbesserungen i Vere::_nfachungen und Bestim.mungen, die eine 

'Automatisierung dieser Rauptfeststellung ermöglichen. 

- Eine gesetzliche Kla=stellu~g hinsichtlich der Einheits­

bewertung bebauter Grundstlicke. 

- p.ufnahme von Eegün::.:~tigungen für Export.unternehmungen; dies­

bezügliche Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen 

sind nur mit 85 v.H. des Nennwertes anzusetzen. 

- Valorisierung bzw. Neugestaltung von Freibeträgen für die 

Hauptveranlagung der Vermögensteuer zum 1. Jänner 1977, insbe­

sondere Anhebung der Freibeträge für Sparguthaben bzw. für 

festverzinsliche Wertpapiere von 50.000 Sauf 100.000 s. 
Schaffung eines je Haushalt rn.~r einmal zu gewährenden Frei­

betrages von 100.000 S für ein Einfamilienhaus. Vereinfachung 

der Bell/ertung fes·tverzins1.icher \'iertpapiere durch Ansa·tz von 

95 v.H. des Nennwertes. 

Weiters sol11m Zusammenhang mit der l\_nderung des Be,-"ercungs-­

gesetzes auch das Grundsteuergesetz geändert werden und folgende 

Ä.nderung im Einkommensteuergeset.z \Torgenommen werden: 
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- Vereinheitlichung der Freibetragsregelungen des § 40 und des 

§ 41 Ab'~ 3 ~()~be{ dQ~ Kr'p~~ ..... .. :) e f Tl! ~_.1.. C~t.. .~I, ___ -_~.J der Kapitalerträge auf die 

EinkUnfte aus Kapitalverm5gen, 

soweit diese Einkünfte Gewinnanteile aus Aktien (Dividenden) 

sowie Gevünnanteile und Z.i.nsen aus l~ntei an Erwerbs~ und 

Wirtschaftsgenossenscha ~en betreffen, ist. 

- Ausdehnung der Begünstig der vorZf-:: 

von Herstellungskosten (Teilherstellungskosten) unbeweglicher 

Wirtschaftsgüter des 

1979; d se vorzeitige ;!1,bsch.re 

jahr 1978 anfallenden Herstell 

ens auf die Jahre 1978 und 

g 1 fUr die im Kalender-

skosten ('re st.e11 s-

kostc'n) mit 30 % und für d lIT, KaI enderj aIlenden 

HerB lungskos ten (Teilc,;Lcl1 mit 25 % begrenzt 

Ferner so11e.n folgende Ände.!:·ung;B 2m Gewerbesteuergesetz vor­

aenommen werden: 

Besei.tigunq der Unt.ür s jede lLLT"lsichtLich gowerbesteuer-

rechtlichen Behandlung von Ge~~nnanteilen aus ~esentlichen 

Beteiligungen an in- und aus] ischen Kapitalgesellschaften 

bei Kapitalgesellschaf~en einerseits UI~ den igen Ce',,rerbe" 

steuerpflichtigen im Sirne des § 1 andererseits. 

Valorlsierul1 l.j der Bet.:räge im § 25 Abs. 2 betr',:;ffend dif' Er-

mäßigung der Lohnsumrnensteuer 

betriebe. 

kleine und kleinste Gewerbe-

Außerdem soll § 41 Abs. 4 des Familienla.st:enausg leichsgesetzes 

analog zu den Änderungen des § 25 Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes 1953 

abgeändert werden und eine infolge einer Aufhebung durch den Ver­

fassungsgerichtshof erforderliche Neuregelu.ng der Bestirnmungen des 

§ 12 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung erfolgen. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzun 

vom 6. Juni 1977 in Verhandlung genommen und einst.il1unig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den 

Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2. Jmli 1977 betreffend ein 

Bundesgesetz I mit dem das Bev,;;erturgsg"8setz 1955 i das Grurdsteuergesetz 1955 I das Ein-­

kam:ensteuergesetz 1972, das Gei,\Il2rb2steuerSJ8setz 1953 v das Familienlastenausgleichs­

gesetz 1967 un:.i die Bundesab:jaben:)rdliung g",änder:t. '.;·ierdeli. U'J.tqabenänderungsgesetz '19TI) 

',,'ird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1977 06 06 

M atz e n aue r Sei d 1 
Berichterstatter Obmann 

1671/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




